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AKTUELL 

Nachwuchs im Hause 
des Regierungschefs! 

Regierungschef Dr. Mario Frick 
und seine Gattin Andrea sind ge
stern Mittwoch stolze Eltern einer 
Tochter geworden. Wir gratulieren 
ihnen beiden herzlich zum freudigen 
Ereignis! 

Neues Merkblatt zu 
Krankenversicherung 

Das Bundesamt für Sozialver
sicherung hat ein neues Merkblatt zu 
den Fragen rund um die Kranken
versicherung veröffentlicht. Darin 
werden unter anderem fünf Tips zum 
Prämierisparen veröffentlicht und 
dargelegt, welche Fristen bei einer 
Kündigung respektive einem Wech
sel der Versicherung berücksichtigt 
werden müssen. Das Merkblatt 
macht auch aufmerksam auf die 
Neuerungen bezüglich Krankenkas
senleistungen bei Brillen und Uitra-
schall-Untersuchungen bei Schwan
gerschaft. Das fünfseitige Merkblatt 
kann gratis bezogen werden beim 
Bundesamt für Sozialversicherung, 
Infodienst, Effingerstrasse 31, 3003 
Bern. 

Für die Rückgabe 
herrenloser Vermögen 

Eine Schweizer Schutzgemein
schaft, die bisher für die Rückgabe 
verstaatlichter Vermögen im ehema
ligen Ostblock kämpfte, will sich neu 
auch für die Rückführung nachrich
tenloser Gelder auf Banken und Fi
nanzinstituten einsetzen. Die Ge
meinschaft stellte ihre Pläne am 
Donnerstag in Zürich vor. Im Streit 
um die Rückgabe nachrichtenloser 
Vermögen von Holocaust-Opfern 
auf Schweizer Banken ist ein neuer 
Akteur auf den Plan getreten. Die 
Schweizerische Schutzgemeinschaft 
für enteignetes und nachrichtenloses 
Vermögen (SGV) kämpfte nach ei
genen Angaben bisher in mehr als 
1000 Fällen für Schweizer Bürger 
und Unternehmen, deren Eigentum 
im Ausland - vorwiegend im ehema
ligen Ostblock - verstaatlicht wor
den war. Immer mehr wurde die Ver
einigung mit dem Problem nachrich
tenloser Vermögen konfrontiert, das 
statutarisch nicht erfasst war. 

Kein Korruptions
verdacht in PTT-Affare 

In der PTT-Affäre um das neue 
Telecom-Zentrum in Ostermundigen 
besteht laut Bundesanwaltschaft 
kein Verdacht auf Korruption. Auf
grund der bisherigen Aktenlage 
rechtfertige sich die Eröffnung eines 
strafrechtlichen Ermittlungsverfah
rens nicht, teilte das EVED am Don
nerstag mit. Bundesrat Moritz Leu-
enberger hatte Ende Februar wegen 
Ungereimtheiten bei der Abrech
nung des PTT-Neubaus die Bundes
anwaltschaft eingeschaltet. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfling in Vernehmlassung 

'NEU 
Montag 

nachmittag 
geöffnet! 

Teilweise zentrale Stellung der EWG-Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(pafl) - Die Regierung hat den Ver-
nehmlassungsbericht und den Entwurf 
zu einem Gesetz über die Umweltver
träglichkeitsprüfung (UVP-Gesetz) zur 
Kenntnis genommen und den interessier
ten Institutionen und Verbänden zur 
Stellungnahme weitergeleitet. 

Die EWG-Richtlinie über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten, 
kurz UVP-Richtlinie, nimmt eine zentra
le Stellung unter den von Liechtenstein 
aufgrund des EWR-Abkommens umzu
setzenden Regelungen im Bereich Um
weltschutz ein. Sie sieht zur Ergänzung 
und Koordinierung der Genehmigungs
verfahren für Projekte mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt eine be
reichsübergreifende, umfassende Beur
teilung dieser Umweltauswirkungen vor. 
Die UVP-Richtlinie ist anwendbar auf 
Projekte, bei denen insbesondere auf
grund ihrer Art, ihrer Grösse oder ihres 
Standortes mit erheblichen Auswirkun
gen auf die Umwelt zu rechnen ist. 

Umsetzung der UVP-Richtlinie 
Für die Umsetzung der UVP-Richt-

linie stehen zwei Lösungsansätze zur 
Verfügung: Die Durchführung der UVP 
im Rahmen bestehender Verfahren zur 
Genehmigung von Projekten oder die 
Einführung eines gesonderten U VP-Ver-

Die straffe Durchführung des UVP-Verfahrens (im Bild der äusserst umfangreiche 
UVB zu den Rheinkraftwerken) erfordert eine effiziente Koordination durch die be
troffenen Amtsstellen. (Archivbild) 

fahrens. Der vorliegende Gesetzesent
wurf geht vom letztgenannten Ansatz 
aus. Damit unterliegen Projekte, die ei
ner UVP zu unterziehen sind, einem 
zweistufigen Verfahren: 

Die Regierung leitet und koordiniert 
das Verfahren zur Feststellung, Beschrei

bung und Bewertung der Umweltauswir
kungen des Vorhabens; auf dessen 
Grundlage entscheidet sie unter Anwen
dung der bestehenden Rechtsvorschrif
ten zum Schutz der Umwelt über die 
Zulässigkeit des Projekts unter dem Ge
sichtspunkt des umfassenden Umwelt

Unter dem Motto «Das Auto für Dich!» hat Bundespräsident Delamuraz den Autosalon eröffnet 

I M  Z E N T R U M  K A U F I N ,  S C H A A N .  

schutzes. Nach Erteilung dieser Grund-
satzgenehmigung führen die zuständigen 
Behörden allenfalls erforderliche Ge
nehmigungsverfahren nach Rechtsvor
schriften durch, die dem Schutz anderer 
als Uriiweltinteressen dienen, und legen 
im Rahmen von Detailgenehmigungen 
die notwendigen Auflagen fest (etwa 
bautechnische Auflagen im Rahmen der 
Baubewilligung). 

Vorteile des Verfahrens 
Dieses Verfahren bietet einige Vortei

le. So Stehen ausschliesslich Kriterien des 
Umweltschutzes im Vordergrund und die 
straffe: Durchführung des UVP-Verfah
rens erfordert eine effiziente Koordina
tion durch die betroffenen Ämtsstellen. 
Die Umweltauswirkurigen des Projekts 
sind mit anderen öffentlichen Interessen 
abzuwägen. 

Der Projektträger muss im Rahmen 
des UVP-Verfahrens nur eine Grobpla
nung vorlegen, für die Detailplanung 
entsteht kein zusätzlicher Aufwand. Es 
wird ein einheitlicher, gesetzlicher Rah
men für die inhaltlichen und verfahrens
rechtlichen Bestimmungen mit Bezug 
auf die U V P  geschaffen, der für alle Pro
jekte, die einer UVP zu unterziehen sind, 
gleichermassen gilt, und es wird nur be
hutsam in die bestehende Rechtsord
nung eingegriffen. 

Gestern wurde in Genf  der 66. Automobilsalon eröffnet. Bundespräsident Jean-Pascal Delamuraz sprach sich in seiner Eröff
nungsrede dagegen aus, das Auto übermässig zu  belasten. Lesen Sie mehr über den Genfer Autosalon a u f  Seite 14 dieser Ausgabe. 

Bischöfe für Sonn
tagsarbeitsverbot 

Bern (AP) Die Schweizer Bischofs
konferenz wijl das Sonntagsarbeitsver
bot verteidigen. In der Suchtpolitik leh
nen die Bischöfe Extrempositionen ab, 
wie Vertreter der Bischofskonferenz am 
Donnerstag an einer Pressekonferenz in 
Bern bekanntgaben. Sie prüfen die Ein
setzung einer ständigen Arbeitsgruppe. 

Die Schweizer Bischofskonferenz. 
(SBK) nahm mit Besorgnis Kenntnis vön 
der wirtschaftsfreundlichen Marschrich
tung bei der Revision des Arbeitsgeset
zes, wie SB K-Sekretär Roland-Bernard 
Trauffer durchblicken Hess. Speziell bei 
der Verteidigung des Sonntagsarbeits
verbots sei die SBK bereit, sich zu enga
gieren, sagte Trauffer. Das Verbot sei ein 
wichtiger Schutz vor einer zu starken Be- Heute Freitag, den 8: März, wird allerorten der Internationale Tag der Frau gefeiert. 
anspruchung des einzelnen durch die Der Frauentag wurde 1910 an der 2. Internationalen Frauenkonferenz in Dänemark 
Arbeit. angeregt, um den Forderungen der Frauen in der Öffentlichkeit mehr Nachdruck zu  

Der Mensch verdanke sein Leben verschaffen. 1911 wurden erstmals am 8. März Aktionen durchgeführt!. Unser Bild 
schliesslich anderem als alleine dem wirt- zeigt eine Demonstration in Luzern am 8. März 1989. Beächten Sie zum heutigen In-
schaftlichen Handeln. ternationalen Frauentag auch Seite 3 det  heutigen Ausgabe. (Bild: AP)  

!Megafusion 
Ciba und Sandoz! 
Basel (AP) Ciba und Sandoz schmel
zen zum Weltmarktleader in den Be
reichen Pharma und Agrochemie zu
sammen. Die Bekanntgabe der 
grössten Fusion in der Wirtschaftsge
schichte löste am Donnerstag euro
paweit Euphorie an den Börsen, aber 
Bedenken bei den Gewerkschaften 
wegen des Verlusts von 10000 Ar
beitsplätzen aus. 

Die Verwaltungsratspräsidenten 
von Ciba und Sandoz, Alex Krauer 
und Marc Moret, begründeten den 
überraschenden Megadeal vor den 
Medien in Basel mit der Notwendig
keit zur Grösse im internationalen 
Konkurrenzkampf und den wirt
schaftlichen Vorteilen einer Fusion 
im Vergleich zu Übernahmen. Be
reits zur Jahresmitte, spätestens aber 
im Herbst werden die beiden Gros
skonzerne unter dem Namen Novar-
tis formieren. 

An der noch notwendigen Zustim
mung der G V  der Aktionäre der bei
den Firmen im April kamen nirgend
wo Zweifel auf. 

Mehr darüber a u f  Seite 8. 

Alkoholprävention 
bei Jugendlichen 

\ 

Bern (AP) Der  Nationalrat hat sich am 
Donnerstag mit einem einem gesund
heitspolitischen Vorstoss-Paket befasst. 
E r  beauftragte den Bundesrat, Massnah
men zur Alköholprävention bei Jugendli
chen auszuarbeiten. Vorstösse im Be
reich der Aids-Prävention und der Ab-
treibungspille RU 486 wurden abgelehnt. 

Bei schwacher Präsenz hiess die grosse 
Kammer mit 49 gegen 39 Stimmen eine 
Motion von Ruth Gonseth (GPS/BL) gut, 
die den Bundesrat ersucht, zur Alkohol
prävention besonders bei Jugendlichen 
ein Massnahmenpaket vorzulegen und 
die nötigen Mittel dafür bereitzustellen. 
Die Alkoholprävention sei eindeutig Op
fer der Sichtbarkeit des Drogenproblems, 
alle Mittel würden auf die Prävention der 
illegalen .Drogen verschoben, argumen
tierte die Motionärin. Vergeblich wandte 
sich Bundesrätiii Ruth Dreifuss gegen die 
verbindliche Vörstossform und plädierte 
für ein pragmatisches Vorgehen. 


